
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Küchensteuerung – 
Trennkarte einrichten 
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Vorwort / Beschreibung 
 
Für die Speisenverteilung auf großen Stationen ist häufig eine Aufteilung der Essentabletts auf zwei oder 
mehr Speisenverteilwagen nötig. Dazu können zusätzliche Trennkarten für die Tablettkarten auf diesen 
Stationen ab festgelegten Zimmernummern eingerichtet werden. 
 
Öffnen Sie in der Küchensteuerung den Menüpunkt „Stammdaten - Station“. 
 

 
 
Damit gelangen Sie in die Zimmernummernverwaltung 
 

1. Station auswählen 
 
2. Die Zimmernummer wählen, nach der die Trennung 
          erfolgen soll 
 
3. Ändern anklicken 
 
4. „Danach Trennkarte“ abhaken 
 
5. Speichern 
 
  Diesen Vorgang wiederholen, wenn nach weiteren  
  Zimmern dieser Station oder auf weiteren Stationen 
  Trennkarten einzurichten sind. 
 
6. Mit Schließen die Funktion beenden 
  



 

 
©OrgaCard | Tutorial Reader | base systems  Seite 3  

      Version 1.0 

 
 
Beispiel einer Vorlaufkarte und einer Trennkarte 
 
 
Vorlaufkarte: 
 
Diese Karte kommt zu Beginn im Tablettkartenstapel jeder neuen Station. 
 
Im Unterschied zur Trennkarte gibt sie die Gesamt-Anzahl der Tablettkarten für diesen Zielort an. 
 

 
 
 
Trennkarte: 
 
Diese Karte kommt innerhalb des Tablettkartenstapels der Station nach dem Zimmer mit der Eigenschaft 
„Danach Trennkarte“. 
 
Im Unterschied zur Vorlaufkarte enthält sie keine Angaben über die Anzahl der noch folgenden Tablettkarten 
für diesen Zielort. 
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